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§ 1 Einleitung 
§ 1 Einleitung 

„[…] choice of counsel remains only one element of a fair proceeding. An even more fun-
damental expectation will be that the arbitrator be independent. […] Such independence 
would be illusory if one side could appoint a lawyer from the same firm as the arbitrator.“1 

Mit diesem Satz identifiziert William Park zwei grundlegende Erwartungen der 
Parteien in internationalen Schiedsverfahren: Einerseits erwarten sie, dass die 
Auswahl ihres Parteivertreters akzeptiert wird, und zwar grundsätzlich unab-
hängig davon, ob dieser am Schiedsort als Anwalt zugelassen ist oder nicht. 
Andererseits erwarten sie, dass ihr Rechtsstreit durch unvoreingenommene 
Dritte entschieden wird. Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schieds-
richter kann jedoch durch die vielfältigen Verflechtungen, die zwischen den 
Verfahrensbeteiligten bestehen, in Frage gestellt werden. Vor allem seine Be-
ziehung zu einer Schiedspartei kann den Schiedsrichter schnell befangen er-
scheinen lassen und seine Ablehnung nach sich ziehen. Ähnlich problematisch 
können in der eng vernetzten Schiedswelt die Verbindungen sein, die zwischen 
Schiedsrichter und Parteivertreter bestehen. So könnten ein Schiedsrichter und 
der Parteivertreter einer Schiedspartei sich regelmäßig bei Konferenzen begeg-
nen, in der Vergangenheit bereits als Mitschiedsrichter über einen anderen 
Rechtsstreit entschieden haben oder durch eine Freundschaft verbunden sein.  

Trotz der zahlreichen Berührungspunkte, die zwischen Schiedsrichter und 
Parteivertreter bestehen können, haben die Beziehungen zwischen diesen 
Schlüsselfiguren des Schiedsverfahrens erst in den letzten Jahren größere Auf-
merksamkeit erfahren. Von zentraler Bedeutung sind diesbezüglich die von der 
International Bar Association (IBA) entwickelten IBA Guidelines on Conflicts 
of Interest in International Arbitration2. Die Richtlinien enthalten unter ande-
rem einen Beispielskatalog, der Umstände beschreibt, die vom Schiedsrichter 
offenzulegen sein und teils seine Ablehnung rechtfertigen können sollen. Be-
reits in ihrer Ursprungsversion von 2004 führten die IBA Guidelines on Con-
flicts of Interest in jenem Beispielskatalog auch einige problematische Verbin-
dungen eines Schiedsrichters zu einem Parteivertreter auf. Im Rahmen einer 

                                                            
1 Park, 30 Arb. Int. (2014), 409, 423. 
2 International Bar Association, IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International 

Arbitration, abrufbar unter: <http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_
and_free_materials.aspx> (Datum des letzten Abrufs: 11.02.2017). Im Folgenden: IBA Gui-
delines on Conflicts of Interest. Siehe ausführlich zu diesen Richtlinien S. 38 ff.  
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Überarbeitung der Richtlinien im Jahr 2014 wurden weitere Verknüpfungen 
aufgenommen, so beispielsweise die Feindschaft zwischen Schiedsrichter und 
Parteivertreter.3 Zudem wurde eine Pflicht der Schiedsparteien eingeführt, das 
Schiedsgericht sowie die jeweils andere Partei über die Identität ihrer Partei-
vertreter und deren Beziehungen zu den Mitgliedern des Schiedsgerichts auf-
zuklären.4 

Die vorliegende Arbeit soll unter anderem mit Rücksicht auf die IBA Guide-
lines on Conflicts of Interest einen umfassenden Überblick darüber bieten, ob 
und wann die Beziehung eines Schiedsrichters zu einem Parteivertreter als 
problematisch zu werten ist und sogar die Ablehnung des Schiedsrichters be-
gründen kann. 

Das Zitat von Park deutet aber auch einen weiteren Aspekt des Spannungs-
verhältnisses zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter an. Ist das Schieds-
gericht bereits konstituiert und das Verfahren in vollem Gange, kann die Man-
datierung eines neuen Parteivertreters, der engere Verbindungen zu einem 
Schiedsrichter aufweist, zu erheblichen Problemen führen. Beispielhaft hierfür 
steht der Fall Hrvatska Elektroprivreda v. The Republic of Slovenia5. In jenem 
Fall schloss erstmals ein Schiedsgericht einen Parteivertreter von der weiteren 
Mitwirkung am Verfahren aus, anstatt die Parteien auf die Ablehnung des 
Schiedsrichters zu verweisen. Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des 
vorsitzenden Schiedsrichters war aufgrund seiner Beziehung zu einem Partei-
vertreter in Zweifel gezogen worden, der fast zwei Jahre nach Konstituierung 
des Schiedsgerichts von der Beklagten mandatiert worden war. Dieser Partei-
vertreter gehörte derselben barristers’ chambers an wie der Obmann. Die Be-
klagte hatte die Beteiligung des neuen Parteivertreters dennoch erst kurz vor 
der mündlichen Verhandlung offenbart. Mit dem Ausschluss des Parteivertre-
ters wählte das Schiedsgericht einen Weg, der dem üblichen Schutzinstrument 
zur Wahrung der schiedsrichterlichen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, 
der Schiedsrichterablehnung, diametral gegenübersteht. Vor diesem Hinter-
grund gilt es zu hinterfragen, ob ein Parteivertreter von der weiteren Mitwir-
kung an einem Schiedsverfahren ausgeschlossen werden kann, wenn er zu ei-
nem Schiedsrichter in einer konfliktträchtigen Beziehung steht. Die Brisanz 
dieses Problems liegt auf der Hand: Wird der gewählte Parteivertreter einer 
Schiedspartei an der Vertretung im Verfahren gehindert, so wird die Schieds-
partei in einem ihrer wesentlichen Rechte eingeschränkt. Ließe man jedoch die 
freie Auswahl von Parteivertretern auch nach Verfahrensbeginn ohne jegliche 
Einschränkungen zu, so könnte eine Partei einen unliebsamen Schiedsrichter 

                                                            
3 IBA Guidelines on Conflicts of Interest, Art. 3.3.7 der sogenannten Orange List. 
4 IBA Guidelines on Conflicts of Interest, General Standard 7 (b).  
5 Hrvatska Elektroprivreda v. The Republic of Slovenia, 06.05.2008 – ICSID Case 

No. ARB/05/24, Tribunal’s Ruling regarding the participation of David Mildon QC in fur-
ther stages of the proceedings. Siehe ausführlich zu diesem Fall S. 164 ff. 
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durch eine gezielte Parteivertreterauswahl einem Interessenkonflikt6 aussetzen 
und seine Ablehnung erzwingen. In jenem Fall wäre die fortdauernde Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsrichters, wie Park treffend be-
schreibt, illusorisch. 

In der vorliegenden Arbeit soll das Spannungsverhältnis zwischen Schieds-
richter und Parteivertreter aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wer-
den. Erstens steht dabei die Frage im Mittelpunkt, wann die Verbindung eines 
Schiedsrichters zu einem Parteivertreter seine Unabhängigkeit und Unpartei-
lichkeit bedroht. Zweitens soll aber auch erörtert werden, inwiefern die 
Schiedsparteien selbst eine Verantwortung dafür tragen, dass Interessenkon-
flikte zwischen ihren Parteivertretern und den Schiedsrichtern vermieden oder 
aufgedeckt werden. Ein dritter Problemkreis betrifft die Parteivertreter selbst. 
Diese werden erstmals von den im Jahr 2013 veröffentlichten IBA Guidelines 
on Party Representation in International Arbitration7 in die Pflicht genommen. 
Die Parteivertreter werden unter anderem angehalten, Mandate abzulehnen, 
wenn sie zu einem der bereits bestellten Schiedsrichter in einer engen Verbin-
dung stehen. Die Richtlinien sollen sogar den Ausschluss eines Parteivertreters 
ermöglichen, wenn dieser das Mandat nach Konstituierung des Schiedsgerichts 
und trotz eines bestehenden Interessenkonflikts übernommen hat. Auch dieser 
Aspekt der Beziehungen zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter, der maß-
geblich durch den Hrvatska-Fall geprägt wurde, soll eingehend untersucht wer-
den. 

Die im Rahmen dieser Themenkomplexe aufgeworfenen rechtlichen Prob-
leme werden vorrangig aus der Perspektive des deutschen Schiedsverfahrens-
rechts im Kontext der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit analysiert. Regel-
mäßig wird auch auf das UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration (im Folgenden: UNCITRAL-Modellgesetz), auf dem das 10. Buch 
der deutschen Zivilprozessordnung weitgehend basiert,8 sowie auf das öster-
reichische Schiedsverfahrensrecht eingegangen. Darüber hinaus werden das 
schweizerische und das französische Schiedsverfahrensrecht, der englische Ar-
bitration Act 1996 sowie der US-amerikanische Federal Arbitration Act (FAA) 

                                                            
6 Der Begriff des Interessenkonflikts wird im Folgenden in Anlehnung an die Wortwahl 

der IBA Guidelines on Conflicts of Interest verwendet, die mit dem Terminus „conflicts of 
interest“ Verbindungen beschreiben, die die Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit eines 
Schiedsrichters in Frage stellen können (siehe General Standard 2 dieser Richtlinien). Nicht 
gemeint sind Interessenkonflikte des Parteivertreters im Verhältnis zu seinen Mandanten, 
die sich insbesondere aus der Vertretung widerstreitender Interessen ergeben können. 

7 International Bar Association, IBA Guidelines on Party Representation in International 
Arbitration, abrufbar unter: <http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_
and_free_materials.aspx> (Datum des letzten Abrufs: 11.02.2017). Im Folgenden: IBA Gui-
delines on Party Representation. 

8 Siehe Gesetzentwurf zur Reform des 10. Buches der ZPO, BT-Drs. 13/5274, S.1. 
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in die Betrachtung mit einbezogen, um einen Überblick über die wichtigsten 
Ansätze zu schaffen, die von dem UNCITRAL-Modellgesetz abweichen. 

Zur Untersuchung der praktischen Bedeutung des Spannungsverhältnisses 
zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter wurde schließlich eine kurze, nicht 
repräsentative Umfrage erstellt. Ein Fragebogen, der sich auf die gezielte Par-
teivertreterauswahl zum Zwecke der Schaffung eines Interessenkonfliktes zwi-
schen Schiedsrichter und Parteivertreter konzentrierte, wurde mit der Hilfe von 
Prof. Dr. Brödermann an insgesamt 709 Personen verschickt. Die Ergebnisse 
der Umfrage, die 54 Beantwortungen9 erhielt, werden in den jeweiligen Ab-
schnitten des vierten Teils dargestellt. 

§ 2 Gang der Darstellung  
§ 2 Gang der Darstellung 

Die folgende Untersuchung beginnt in Teil I mit einer Darstellung der Rollen, 
die Schiedsrichter und Parteivertreter in der internationalen Schiedsgerichts-
barkeit spielen. Dabei stehen neben der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
des Schiedsrichters zunächst die Bedeutung der Schiedsrichterauswahl sowie 
die Pflichten des Schiedsrichters, wie sie sich aus dem Schiedsrichtervertrag, 
aber auch aus den zahlreichen Verhaltenskodizes für Schiedsrichter ergeben 
können, im Mittelpunkt. Anschließend wird das Recht der Parteien auf freie 
Auswahl ihrer Parteivertreter einschließlich seiner Bedeutung für den An-
spruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs dargestellt. Ebenfalls Gegenstand 
der Betrachtung sind die Verhaltensstandards, die für die Parteivertreter in in-
ternationalen Schiedsverfahren gelten. Hier wird insbesondere die Debatte 
über die Notwendigkeit einheitlicher internationaler Verhaltensregeln geschil-
dert, die angesichts der bestehenden Unsicherheiten über die Anwendbarkeit 
des nationalen anwaltlichen Berufsrechts in internationalen Schiedsverfahren 
aufgeflammt ist. Sodann wird auf die bisherigen Versuche eingegangen, Ver-
haltensregeln für die grenzüberschreitende Tätigkeit von Parteivertretern auf-
zustellen. Ziel des ersten Abschnitts ist einerseits, zu verdeutlichen, dass so-
wohl die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsgerichts als auch das 
Recht auf freie Auswahl der Parteivertreter von fundamentaler Bedeutung für 

                                                            
9 Zu den eingegangenen Beantwortungen: 17 der Teilnehmer gaben an, vorrangig als 

Schiedsrichter Erfahrungen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit gesammelt zu ha-
ben. 26 Teilnehmer sind vorrangig als Parteivertreter auf diesem Gebiet tätig, weitere acht 
nehmen beide Rollen regelmäßig ein. Jeweils ein weiterer Teilnehmer gab an, als Schieds-
richter, Parteivertreter und Sekretär eines Schiedsgerichts, als Akademiker und Schiedsrich-
ter sowie als Nutzer, Parteivertreter und Schiedsrichter tätig zu sein. 15 Teilnehmer entstam-
men dem common law-Rechtskreis, 36 dem civil law-Rechtskreis. Die übrigen drei Teilneh-
mer gaben an, in beiden Rechtskreisen verwurzelt zu sein. 
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die Schiedsparteien sind. Andererseits soll die Untersuchung veranschauli-
chen, dass die Verhaltensstandards für Parteivertreter in internationalen 
Schiedsverfahren anders als die Verhaltensstandards für Schiedsrichter bisher 
kaum Regulierung erfahren haben. Die IBA Guidelines on Party Representa-
tion betreten in diesem Sinne Neuland. 

In Teil II folgt zunächst eine Analyse der Offenlegungspflichten des 
Schiedsrichters insbesondere im Hinblick auf seine Beziehung zu den Partei-
vertretern der Schiedsparteien. Sodann werden die Grundlagen der Schieds-
richterablehnung erläutert. Der Schwerpunkt der nachfolgenden Untersuchung 
liegt auf der Darstellung zahlreicher Fallgruppen, in denen die Ablehnung ei-
nes Schiedsrichters aufgrund seiner Verbindung zu einem Parteivertreter in Be-
tracht kommt. Es werden dabei private wie berufliche Verbindungen von 
Schiedsrichter und Parteivertreter beleuchtet. 

Teil III behandelt die Rolle der Parteien bei der Vermeidung von Interessen-
konflikten zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter. Im Fokus stehen hier 
die Entscheidungen der ICSID-Schiedsgerichte in den Fällen Hrvatska 
Elektroprivreda v. The Republic of Slovenia und The Rompetrol Group v. Ro-
mania. Diese Entscheidungen erörterten erstmals die Offenlegungspflicht der 
Parteien in Bezug auf ihre Parteivertreter, die womöglich eingeschränkte Frei-
heit der Parteien bei der Auswahl neuer oder weiterer Parteivertreter nach Kon-
stituierung des Schiedsgerichts sowie den Ausschluss eines zu diesem Zeit-
punkt hinzugezogenen Parteivertreters. Gegenstand der Untersuchung ist daher 
zunächst die Frage, ob die Parteien verpflichtet sind, die Identität ihrer Partei-
vertreter sowie deren Verhältnis zu den Mitgliedern des Schiedsgerichts zu of-
fenbaren. Des Weiteren wird untersucht, inwiefern die Schiedsparteien nach 
Konstituierung des Schiedsgerichts in der Auswahl ihrer Parteivertreter einge-
schränkt sind. 

Teil IV widmet sich der Untersuchung der IBA Guidelines on Party Re-
presentation in International Arbitration, soweit sie Interessenkonflikte zwi-
schen Schiedsrichter und Parteivertreter betreffen. Dabei werden zunächst die 
Guidelines 4 und 5 betrachtet, die sich mit den Offenlegungspflichten des Par-
teivertreters sowie mit der Mandatsübernahme nach Konstituierung des 
Schiedsgerichts beschäftigen. Den Schwerpunkt des Abschnitts bildet die Ana-
lyse der Guideline 6, die den Ausschluss eines Parteivertreters vorsieht, der 
trotz seiner engen Beziehung zu einem bereits bestellten Schiedsrichter man-
datiert wurde. Der Ausschluss des Parteivertreters wirft eine Vielzahl von 
Problemen auf. So ist bereits unklar, ob ein Schiedsgericht zum Ausschluss 
eines Parteivertreters aufgrund eines Interessenkonflikts befugt sein kann und 
ob der Ausschluss mit nationalem Recht, insbesondere mit § 1042 Abs. 2 ZPO, 
vereinbar ist. Zu den weiteren diskutierten Problemen, die der Parteivertreter-
ausschluss nach Guideline 6 aufwirft, zählen unter anderem die objektive 
Schiedsfähigkeit sowie die Zusammensetzung des Schiedsgerichts bei seiner 
Entscheidung über den Ausschluss. Schließlich wird auf die Guidelines 7–8 
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eingegangen, die sich mit der Kommunikation des Parteivertreters mit den 
Schiedsrichtern bzw. Schiedsrichterkandidaten beschäftigen. Den Abschluss 
des vierten Teils bildet eine kritische Stellungnahme zu den IBA Guidelines on 
Party Representation. 



   

 

Teil I  

Schiedsrichter und Parteivertreter im 
internationalen Schiedsverfahren 

§ 3 Die Rolle des Schiedsrichters im 
internationalen Schiedsverfahren 

§ 3 Die Rolle des Schiedsrichters im internationalen Schiedsverfahren 

I. Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsrichters  

Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Schiedsrichter ist einer der zent-
ralen Grundsätze in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit.1 Er gehört zu 
denjenigen fundamentalen Prinzipien, die als Teil einer ungeschriebenen 
„magna carta of arbitration“2 internationale Anerkennung finden.  

Die Verpflichtung der Schiedsrichter zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit kann sich unter anderem aus dem anwendbaren nationalen 
Zivilprozessrecht, den Schiedsregeln der gewählten Schiedsinstitution sowie 
aus der Schiedsvereinbarung selbst ergeben.3 Nahezu alle nationalen Schieds-
verfahrensrechte unterwerfen die Schiedsrichter einem Erfordernis von Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit.4 Insbesondere das UNCITRAL-Modellge-
setz, das bis dato in 73 Staaten umgesetzt wurde5, sieht in Art. 12 Abs. 2 S. 1 
die Ablehnung eines Schiedsrichters aufgrund nachvollziehbarer Zweifel an 
seiner Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit vor.6 Diese Möglichkeit der 
Schiedsrichterablehnung ist auch in § 1036 Abs. 2 S. 1 ZPO verankert.7 

                                                            
1 Blackaby/Partasides/Redfern/Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration, 

6. Aufl. (2015), Rn. 4.75; McIlwrath/Savage, International Arbitration and Mediation, 2010, 
Rn. 5-062; Born, International Commercial Arbitration, Bd. 2, 2. Aufl. (2014), S. 1760; Kur-
kela/Turunen, Due Process in International Commercial Arbitration, 2. Aufl. (2010), S. 107. 

2 Lew/Mistelis/Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, 2003, Rn. 5-68 
(Hervorhebung im Original). 

3 Born, International Commercial Arbitration, Bd. 2, 2. Aufl. (2014), S. 1761. 
4 Born, International Commercial Arbitration, Bd. 2, 2. Aufl. (2014), S. 1762; Lew/Mis-

telis/Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, 2003, Rn. 11-5. 
5 Siehe zum Status der Umsetzung des UNCITRAL-Modellgesetzes <http://www.uncit

ral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html> (Datum 
des letzten Abrufs 11.02.2017).  

6 Art. 12 Abs. 2 S. 1 UNCITRAL-Modellgesetz: „An arbitrator may be challenged only 
if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independ-
ence, or if he does not possess qualifications agreed to by the parties.“ 

7 Ausführlich zur Schiedsrichterablehnung nach § 1036 Abs. 2 S. 1 ZPO siehe S. 92 ff. 


